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Öffentliche Zustellung von Verfügungen 
Die Benachrichtigungen über Zustellungen des Kreises Paderborn durch öffentliche Bekanntma-
chung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW erfolgt im Internet unter der Rubrik „Aktuelles“: 
 
Aktuelle Zustellungen finden Sie auf: 
www.kreis-paderborn.de/oeffentliche-zustellungen oder scannen Sie den QR-Code 

Das gesamte Amtsblatt kann im Internet unter www.kreis-paderborn.de/amtsblatt eingesehen werden  
oder scannen Sie den QR-Code 
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087//2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2023 
des Zweckverbandes Bevorzugtes Erholungsgebiet 

Bad Wünnenberg / Büren 
 
 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Bü-
ren hat in seiner Sitzung am 20.11.2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Die vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Paderborn geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2023 
wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 19.452,68 € wird entsprechend § 19 a GKG NRW in Verbindung 
mit § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt. 
 
Aufgrund des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wird dem Verbandsvor-
steher gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung erteilt.“ 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Jahresabschluss ist gem. § 96 GO Abs. 2 NRW der Bezirksregierung Detmold mit Schreiben vom 
21.11.2024 angezeigt worden. 
 
Der Jahresabschluss ist ab dem 01.05.2025 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Haus-
haltsjahr 2024 während der Dienststunden im Rathaus Bad Wünnenberg, Poststraße 15, Ortsteil Fürs-
tenberg, Zimmer 23, für jedermann zur Einsichtnahme verfügbar.  
 
 
Bad Wünnenberg, 15.04.2025  
 
 
Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg / Büren 
Der Verbandsvorsteher 
 
 
gez. 
Christian Carl 
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088/2025 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
AZ: 66.3/41977-23-600 
 
Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windenergieanlagen in 
Borchen-Alfen 
 
Antragstellerin: Pad-Wind GmbH & Co. KG, Gennernbach 60, 57334 Bad Laasphe 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)) wird hiermit bekannt gegeben, dass 
der Pad-Wind GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 03.04.2025 gemäß §§ 4 und 6 BImSchG die Geneh-
migung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windenergieanlagen des Typs Vestas V150-6.0 mit 
einer Nabenhöhe von 148,0 m, einem Rotordurchmesser von 150,0 m sowie einer Nennleistung von 
6.000 kW in Borchen, Gemarkung Alfen, Flur 1, Flurstück 444 und Flur 2, Flurstück 186, erteilt wurde.  
 
Die Anlage ist der Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4.BImSchV) zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Brand-
schutz und weiteren baurechtlichen Belangen, zu Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie 
des Bodenschutz-, Wasser- und Abfallrechts und der zivilen Luftüberwachung, des Bundesamtes für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr sowie des LWL-Archäologie für 
Westfalen und der Gemeinde Borchen als untere Denkmalbehörde.  
 
Auslegung des Genehmigungsbescheides  
 
Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom  
 

17.04.2025 bis einschließlich 30.04.2025 
 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz, Gebäude C, 
Zimmer C.03.19, Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, aus. Dieser kann dort an jedem behördlichen 
Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buer-
gerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissi-
onsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php .  
  
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.  
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Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungs-
gericht Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, erhoben werden. 
 
 
Im Auftrag  
 
gez. 
Schnell 
 
 
 


